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Der Winter kann kommen 

 
In den vergangenen Wochen hat sich der städtische Bauhof wieder auf den 
kommenden Winter vorbereitet. Alle Räum- und Streufahrzeuge sind einsatzbereit.  
Zu einer Zeit, zu der andere für gewöhnlich noch im warmen Bett liegen, sind die 
Fahrer des Geislinger Winterdienstes in den Wintermonaten schon ab 3 Uhr voll im 
Einsatz.  
 

 
Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind einsatzbereit. 
 
Um die Straßen im Stadtgebiet sicher zu machen, sind bei Wintereinbruch zehn 
Mitarbeiter des Bauhofs in zwei Schichten Hand in Hand mit zwei beauftragten 
Privatunternehmen von frühmorgens bis spät am Abend im Einsatz. Für die Arbeit 
steht auf dem Bauhof ein Fuhrpark mit drei Großfahrzeugen mit einer Breite bis zu 
3,50 m und zwei Kleinfahrzeuge zur Verfügung.  
Für den Einsatz im Winter sind insgesamt 250 Tonnen Streusalz in zwei Lagern auf 
dem Geislinger Bauhof eingelagert. Mehr als 174 Straßen, Plätze und öffentliche 
Anlagen mit einer gesamt Länge von mehreren Hundert Kilometern sowie weitere 
Gehwege und Verbindungsstraßen sind bei Wintereinbruch schnee- und eisfrei zu 
halten. Wie schnell geräumt werden kann, richtet sich nach der aktuellen Verkehrslage 
sowie nach dem Arbeitsaufkommen. Jede durch Hindernisse bedingte Unterbrechung 
führt zu einer zusätzlichen Verzögerung. Daher sollten Straßen und Gehwege frei von 
parkenden Autos gehalten werden, damit die Räumfahrzeuge ihre Aufgabe rasch 
erfüllen können. 
 

Das Team des Winterdienstes der Stadt Geislingen bedankt sich bereits jetzt für das 
entgegengebrachte Verständnis und wünscht allen einen unfallfreien Winter.  

Archivbild 2019: 
Stadt Geislingen 
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Blind Date…
mit einem Buch! 

Wir, die Stadtbücherei Geislingen, laden Sie zu einem 
außergewöhnlichen „Blind Date“ ein.

Kommen Sie im Monat Dezember vorbei, zu einem 
„Blind Date… mit einem Buch“

…auswählen
…ausleihen
…auspacken

…lesen und genießen!
Es können sich bekannte aber auch unbekannte Lektüren 

hinter Ihrem „Blinde Date“ verstecken. 

Lassen Sie sich überraschen! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihr Team der Stadtbücherei

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Beruflichen Gymnasien im Zollernalbkreis laden herzlich ein zu einem 

Digitalen Informationsabend 
 

Der Weg zum Abitur 
an den Beruflichen Gymnasien 

 
am Mittwoch, 9. Dez. 2020, ab 18:00 Uhr  

über die digitalen Konferenzplattformen auf der jeweiligen Schulhomepage 
 

    

 
 
  
 

     
  
 

Anleitungen zur Teilnahme sowie wichtige Informationen finden Sie auf den jeweiligen Homepages. 
 

Berufliches Schulzentrum Hechingen 18:00 – 19:30 Uhr https://bsz-hechingen.de 

18:30 – 20:00 Uhr   https://www.wgs-albstadt.de 

19:00 – 20:30 Uhr  https://www.gsz-zak.de 
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für 

 
in 

 
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren unterstützen wir wieder die Aktion 
 

„Weihnachtsfreude für Kinder in Osteuropa“   
 

des Hilfswerks Samariterdienst. 
 
Für Kinder in Bulgarien, Ungarn, Rumänien, in der Ukraine und anderen osteuropäischen Ländern 
wird dieses Päckchen wieder das Einzige sein, was sie zu Weihnachten bekommen. Dort leben 
viele Kinder und Familien in großer Armut und haben kaum lebensnotwendige Dinge. 
Sie sind deshalb auf unsere Hilfe angewiesen. 
Wir freuen uns, wenn in Geislingen und Umgebung Menschen sich an der erfolgreichen Aktion 
beteiligen (2019 waren es in Geislingen und Umgebung 483 Hilfspakete und 29 Schulranzen befüllt 
mit Schulbedarf, Spielzeug plus 535 € Geldspenden!). 
 
Wenn Sie helfen wollen, dann packen Sie ein Päckchen mit folgender Inhaltsempfehlung: 
 
 
Auf jeden Fall: 500 g Kaffee gemahlen (dient als Tauschmittel und ermöglicht kranken 
 Kindern einen Arztbesuch) 
dazu noch: - Grundnahrungsmittel wie Mehl, Butterschmalz (Butaris), Grieß, 
 Haferflocken, Reis, Nudeln, Suppenwürfel, Zucker, Tee etc. 
 - Brotbelag: haltbare Wurst und Käse, Nutella, Honig oder Marmelade. 
 - Süßigkeiten: Schokolade, Weihnachtsgebäck, Gummibärchen,  
     Vitamintabletten, Hustenbonbons. 
 - Spielzeug: Puzzle, Perlen, Puppe, Auto, Kreide, Malstifte, Malbuch,  
    Anspitzer, Radiergummi, Block, Hefte, Bilderbuch (ohne Text), Lineal. 
  -Hygieneartikel: Zahnpasta, Zahnbürste, Kamm, Haarspange, Shampoo in 
  Plastiktüte verpackt, Pflaster, Niveacreme o.Ä. 
 - Bekleidung: gut erhaltene Mütze, Schal, Handschuhe. 
 
Wichtig:   Wegen der Zollbestimmungen müssen die Lebensmittel mindestens bis zum  
                März 2021 haltbar sein! 
       
 
Geben Sie Ihr(e) Päckchen an den unten genannten Sammelstellen ab: 
Geislingen 
Kindergarten St. Michael, Brühlstraße 7 (Haupteingang) 
Kolpingjugend Geislingen     Freitag, 27.11.2020, 16:00 - 17:00 Uhr 
        Samstag, 28.11.2020, 10:00 - 12:00 Uhr 
 
Binsdorf 
Familie Wiedemann, Wenzelsteinstr. 25   Freitag, 27.11.2020, ab 17:00 Uhr 
 
Erlaheim 
Familie Heitz, Bergstr. 16     Freitag, 27.11.2020, ab 17:00 Uhr 
 
Isingen 
Familie Benzing, Kalkofenstr. 12    Freitag, 27.11.2020, ab 17:00 Uhr 
  
Achtung: Schulranzenaktion 
Wer einen gut erhaltenen Schulranzen abgeben möchte, sollte diesen mit Schreibutensilien, 
Süßigkeiten und/oder Spielzeug gefüllt abgeben! 
 

DANKE! Ihre „Aktionsgemeinschaft Weihnachtsfreude Kleiner Heuberg“ 

es in Geislingen und Umgebung 4
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Kühlgeräte-, Fernseh- und Bildschirmsammlung
Die nächste Sammlung findet am Dienstag, 22.12.2020, in allen 
drei Stadtteilen statt (s. Abfallkalender). Hierzu gehören alle Ge-
räte mit Kühlkreislauf (Kühlschrank, Gefriertruhe, Wärmepumpe, 
Wärmepumpentrockner, Getränkeautomat) sowie alle Bildschirm-
geräte wie Fernseher, Computermonitore, Flachbildschirme.
Ausgediente Geräte können bis spätestens Donnerstag, 17.12.2020, 
12:00 Uhr, auf dem Rathaus unter Tel. 07433/9684-19 oder per eMail: 
info@stadt-geislingen.de zur Abholung angemeldet werden. Später 
gemeldete Geräte können nicht mehr berücksichtigt werden.
Die angemeldeten Geräte müssen am Abfuhrtag ab 06:00 Uhr 
am Straßenrand zur Abholung bereitstehen. Nicht angemeldete 
Geräte bleiben stehen. Andere Geräte können wie normaler Elekt-
roschrott über das Wertstoffzentrum in Balingen entsorgt werden.
Um Beachtung wird gebeten.

Bürgerfragen
Aufgrund der aktuellen Pandemiestufe 3 und der hochdynami-
schen Entwicklung der Infektionszahlen sind wir alle dazu angehal-
ten, unsere Kontakte zu reduzieren und Menschenansammlungen 
zu meiden. Deshalb bietet die Stadt Geislingen ihren Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit, ihre Fragen, die sie sonst im Rahmen 
des Tagesordnungspunktes "Bürger fragen" stellen konnten, per 
Mail an buergerfragen@stadt-geislingen.de oder telefonisch bei 
Frau Theresa Schaitel Tel.: 07433/9684-22 einzureichen. Diese 
werden dann zeitnah entsprechend beantwortet.
Sobald es das Infektionsgeschehen wieder zulässt, wird es auch wie-
der die Möglickeit geben, Bürgerfragen im Gemeinderat zu stellen.

* * * Corona-Newsticker * * *

 
Aktuelle Informationen zum Infektionsgeschehen im Zollernalb-
kreis finden Sie unter: https://www.zollernalbkreis.de/aktuelles/
nachrichten/antworten+auf+haeufig+gestellte+fragen+zum+ne
uartigen+coronavirus

* * * * * * * * * *
Corona Flugblätter
Immer wieder sind in diesen Tagen Flugblätter bzgl. Corona im 
Umlauf. Bitte lassen Sie sich von diesen nicht verunsichern.
Wissenschaftler, Gesundheitsbehörden und Ärzte haben mehr-
fach klargestellt, dass die Flugblätter teilweise falsche und irre-
führende Behauptungen enthalten.
Verlässliche Antworten und aktuelle Informationen finden Sie auf 
den Seiten des Bundesgesundheitsministeriums, dem Robert-
Koch-Institut sowie auf Infektionsschutz.de.
Bleiben Sie gesund!

* * * * * * * * * *

 
Bundesministerium für Gesundheit

* * * * * * * * * *
Diese Woche Mittwoch fanden erneut Bund-Länder-Gespräche 
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen 
im Kampf gegen das Coronavirus statt.
Die Ergebnisse hieraus waren zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses nocht nicht bekannt.

* * * * * * * * * *
Baden-Württemberg bereitet sich auf Impfungen vor
Die Landesregierung hat in dieser Woche die Corona-Impfstra-
tegie beschlossen. Für die Einrichtung erster Zentraler Corona-
Impfzentren wurden als Standorte die Messen Freiburg, Ulm, 
Offenburg und Karlsruhe sowie das Stuttgarter Robert-Bosch-
Krankenhaus festgelegt. Weitere Standorte sind noch in Planung. 
In einem zweiten Schritt sollen bis zum 15. Januar 2021 in sämtli-
chen Stadt- und Landkreisen Kreisimpfzentren eingerichtet wer-
den. Die Standorte für die Kreisimpfzentren sollen in den nächsten 
Wochen ausgewählt und bekannt gegeben werden. FAQ’s zur 
beschlossenen Impfstrategie stellt das Land auf seiner Website 
zur Verfügung.
Mehr dazu unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/presse/pressemitteilung/pid/baden-wuerttemberg-bereitet-
sich-vor/

* * * * * * * * * *
„Novemberhilfe“-Anträge bald verfügbar
Bund und Länder unterstützen kleine und mittelständische Unter-
nehmen sowie Selbstständige im Rahmen der Coronakrise finan-
ziell. Die Anträge für die „Novemberhilfe“ sollen nach Auskunft des 
Bundes schnellstmöglich gestellt und Informationen abgerufen 
werden können.
Anträge für die „Novemberhilfe“ sollen nach Auskunft des Bun-
des schnellstmöglich auf der Antragsplattform unter https://
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/
DE/Home/home.html gestellt werden können. Dort können auch 
aktuelle Informationen zur Novemberhilfe abgerufen werden.

* * * * * * * * * *
Land verlängert Hilfen für Sportvereine, Schullandheime und 
kirchliche Weiterbildung
Das Land verlängert die Corona-Soforthilfe-Programme für Sport-
vereine, Schullandheime und die kirchliche Erwachsenenbildung 
in das kommende Jahr.
Mehr dazu unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/presse/pressemitteilung/pid/land-verlaengert-hilfen-fuer-
sportvereine-schullandheime-und-kirchliche-weiterbildung/

* * * * * * * * * *
Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne
Seit Sonntag, 8. November 2020 an, gilt in Baden-Württemberg 
die neue Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne.
Die wesentlichen Änderungen im Überblick:
Wer aus einem internationalen Risikogebiet nach Deutsch-
land einreist, muss sich ab jetzt vor der Einreise digital an-
melden unter: www. Einreiseanmeldung.de
Die Quarantäne-Zeit wird von 14 auf 10 Tage verkürzt. Eine so-
fortige Befreiung von der Quarantänepflicht mit Vorlage eines 
negativen Testergebnisses bei Einreise wird jedoch nicht mehr 
generell möglich sein. Neu ist hingegen die Möglichkeit, die Qua-
rantänedauer mit der Vorlage eines negativen Testergebnisses zu 
verkürzen. Dabei darf der Test frühestens am fünften Tag nach 
der Einreise durchgeführt werden.
Einige Ausnahmen zugelassen:
-  Grenzpendler und Grenzgänger sind von der Quarantänep-

flicht weitestgehend ausgenommen . Wie bisher sind Einreisen 
ohne Quarantänepflicht nach Baden-Württemberg aus Grenzre-
gionen für weniger als 24 Stunden allen Personen möglich, die 
in der Grenzregion ihren Wohnsitz haben.

-  Neu eingeführt ist die Ausnahmeregelung zur Quarantäne-
pflicht nach Aufenthalten im Risikogebiet oder bei Einreisen 
nach Baden-Württemberg von jeweils bis zu 72 Stunden, wenn 
in dieser Zeit unter anderem Verwandte ersten Grades besucht 
werden, es der Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens dient 
oder eine dringende medizinische Behandlung notwendig ist.
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-  Weiter sind bestimmte Einreisende von der Absonderungsver-
pflichtung ausgenommen, wenn sie einen Negativtest vorlegen 
können. Hiervon profitieren beispielsweise Ärzte und Pflege-
kräfte, Richter und Anwälte, Parlaments- und Regierungs-
mitarbeiter, Polizeivollzugsbeamte, aber auch Athleten, die 
an einem sportlichen Wettkampf teilnehmen.

-  Mit besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belan-
ge sind mit Vorlage eines Negativtests auch Personen von der 
Quarantänepflicht befreit, die sich für bis zu fünf Tage zwingend 
notwendig und unaufschiebbar u. a. beruflich veranlasst in 
einem Risikogebiet aufgehalten haben oder in das Land Ba-
den-Württemberg einreisen.

-  Von der Quarantänepflicht sind unter Beachtung zusätzlicher 
Vorschriften auch die Saisonarbeiter ausgenommen , sofern 
sie ihre Arbeit für mindestens drei Wochen in Baden-Württem-
berg aufnehmen.

Mehr dazu unter: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.
de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neue-corona-verord
nung-einreise-quarantaene-tritt-am-8-november-in-kraft/

* * * * * * * * * *
Corona-Schwerpunktambulanz und Corona-Testzentrum
Die beiden Corona-Einheiten – Schwerpunktambulanz und Test-
zentrum – sind in der Kreissporthalle der Philipp-Matthäus-
Hahn-Schule in Balingen (Steinachstraße 19/1). Menschen mit 
Infektionsverdacht und Reiserückkehrer können sich bei der 
Corona-Schwerpunktambulanz vorstellen. Entsprechende Park-
plätze sind ausgewiesen.
Ab jetzt erfolgt die Behandlung in der CSA nur noch nach vor-
heriger Online-Anmeldung. Ein Termin kann über die Homepage 
des Landratsamtes www.zollernalbkreis.de/csa/termin vereinbart 
werden.
Öffnungszeiten: täglich von 14 bis 17 Uhr 
Kontakt: csa@zollernalbkreis.de
In dringenden Fällen können sich Bürger an den ärztlichen Not-
dienst (116117), welcher durch Mitarbeiter des DRK entgegen-
genommen wird, wenden.

* * * * * * * * * *
Bürgertelefon Landratsamt Zollernalbkreis
Das Bürgertelefon ist unter der gewohnten Telefonnummer 
07433/92-1111 wie folgt erreichbar:
Montag bis Donnerstag: 10:00 – 16:00 Uhr 
Freitag: 10:00 – 12:00 Uhr

Kurzbericht aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 18.11.2020
Top 1 – Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
Bürgermeister Oliver Schmid gab bekannt, dass der Gemeinderat 
einen Stundungsantrag abgelehnt habe. Außerdem stimmte er 
für den Zuschlag der Flurstücke 6032 und 6033 an die Immodera 
GmbH. Das für die Umsetzung erforderliche Areal wird an den 
Investor mit einer Bauverpflichtung von zwei Jahren veräußert.

Top 2 – Lärmaktionsplan für den Bereich der L415 in der Orts-
durchfahrt Geislingen
Der Gemeinderat beschloss den vorgestellten Entwurf des Lärm-
aktionsplanes der Stadt Geislingen, in den einige Anmerkungen/
Ergänzungen und Vorschläge zur Konkretisierung eingearbeitet 
wurden sowie die Offenlage des Entwurfs und die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit.
Die Stadt Geislingen erstellt auf der Grundlage der Richtlinie 
2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umge-
bungslärm sowie den §§ 47a – 47f des Gesetzes zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütte-rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) einen Lärmaktionsplan un-
ter Beteiligung der Öffentlichkeit und betroffener Träger öffentli-
cher Belange.

Im Rahmen der kommunalen Lärmaktionsplanung ist für Auto-
bahnen, Bundes- und Landesstraßen mit einer Verkehrsbelas-
tung von täglich mehr als 8.200 Fahrzeugen verpflichtend eine 
Lärmkartierung vorzunehmen. In die Lärmkartierung der Stadt 
Geislingen wird deshalb die Ortsdurchfahrt L 415 aufgenommen.
Werden die geregelten Immissionsgrenzwerte überschritten, ha-
ben die Lärmbetroffenen regelmäßig einen Anspruch auf ermes-
sensfehlerfreie Entscheidung über eine verkehrsbeschränkende 
Maßnahme. Bei gesundheitsgefährdenden Pegeln von mehr als 
70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts besteht vordringlicher Hand-
lungsbedarf.
Aufgrund der hohen Pegelwerte in der Ortsdurchfahrt Geislingen 
stehen im Lärmaktionsplan der Stadt Geislingen folgende Maß-
nahmen als Gesamtpaket:
1.  Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 tags und nachts 

auf der L 415 im Bereich zwischen dem Kreisverkehrsplatz 
Rosenfelder Straße / Oberholzstraße / Ruomser Straße über 
die Brücken- und Vorstadtstraße bis auf Höhe des Gebäudes 
Stauffenbergstraße 54 und Geschwindigkeitsmessungen

2.  Umgestaltung der Ortsdurchfahrt L 415 zwischen der Firma 
Kleider Müller und der Katholischen Kirche

3.  Einbau eines lärmmindernden Belags auf der Ortsdurchfahrt 
L 415

4. Ortsumfahrung Geislingen
Bürgermeister Oliver Schmid betonte, dass der Lärmaktionsplan 
als Gesamtpaket zu sehen sei, da die Maßnahmen nur in ihrer 
Summe die entsprechende Auswirkung zeigen. Trotzdem werde 
nach Umsetzung der kurzfristigen Maßnahmen der kritische Wert 
noch überschritten.

Top 3 – Eigenbetrieb 'Wasserversorgung Geislingen'
Anpassung der Gebühren und Änderung der Wasserversor-
gungssatzung
Auf Grundlage der erfolgten Gebührenkalkulation beschloss der 
Gemeinderat die Gebühr für Frischwasser ab dem 01.01.2021 
wie folgt:
Die Gebühr für Frischwasser/Bauwasser beträgt pro Kubikmeter 
2,90 €/m³. Die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwas-
serzähler beträgt pro Kubikmeter (einschl. Grundgebühr) 5,63 €/
m³. Jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Der Gemeinderat beschloss den Entwurf der Satzung zur Än-
derung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Was-
serversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit 
Wasser (Wasserversorgungssatzung) als Satzung.

Top 4 – Abwasserbeseitigung
Anpassung der Gebühren und Änderung der Abwassersat-
zung
Der Gemeinderat billigte die Gebührenkalkulation zum 01.01.2021.
Auf Grundlage der erfolgten Gebührenkalkulation sowie der ge-
setzlich vorgeschriebenen Verrechnung der Kostenüberdeckung 
beschloss der Gemeinderat die Gebühren für Schmutzwasser und 
Niederschlagswasser ab dem 01.01.2021 wie folgt:
Die Gebühr für Schmutzwasser und sonstige Einleitungen beträgt 
je m³ Abwasser oder Wasser 2,40 €/m³. Die Niederschlagswasser-
gebühr beträgt je m² abflussrelevante Fläche und Jahr 0,34 €/m².
Der Gemeinderat beschloss den Entwurf der Satzung zur Än-
derung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) als Satzung.

Top 5 – Anpassung der Realsteuerhebesätze zum 01.01.2021
Nach einem Antrag von Stadtrat Wolfgang Pauli (CDU) vertagte 
der Gemeinderat den Beschluss über die Anpassung der Real-
steuerhebesätze.

Top 6 – Bebauungsplan „Wiesenstraße, 1. Änderung“
Abwägung der im Rahmen der erneuten öffentlichen Ausle-
gung und der erneuten Behördenbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen, Kenntnisnahme des geänderten Entwurfes 
und Satzungsbeschluss
Um eine zeitgemäße Bebauung auf dem Flurstück 674/1, Tal-
straße 8 in Geislingen zu ermöglichen, billigte der Gemeinderat 
den Bebauungsplanentwurf (Zeichnerischer Teil, Begründung, 
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planungsrechtlichen Festsetzungen sowie örtlichen Bauvor-
schriften) in der Fassung vom 28.10.2020 und beschloss den 
Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie die örtlichen 
Bauvorschriften zum Bebauungsplan als Satzung. Der Gemein-
derat beauftragte die Verwaltung die Anzeige beim Landratsamt 
Zollernalbkreis vorzunehmen.

Top 7 – Baugesuche
Der Gemeinderat erteilte folgenden Baugesuchen das städtebau-
liche Einvernehmen:

I Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren
a)  Veränderte Ausführung der Doppelgarage, Konrad-Adenauer-

Straße 5, 72351 Geislingen.

II Baugesuch im Baugenehmigungsverfahren
a)  Teil-Auffüllung des Geländes und Errichtung von Gewächs-

häusern, Gewann „Hinter dem Heerweg“, 72351 Geislingen-
Binsdorf.

III Baugesuch im Kenntnisgabeverfahren
a)  Neubau eines Wohnhauses mit einer Doppelgarage, Lochen-

steinstraße 30, 72351 Geislingen-Binsdorf.

IV Nutzungsänderung
a)  Nutzungsänderung für die Benutzung der Räumlichkeiten für 

Schulungen und Besprechungen, Schlossplatz 5, 72351 Geis-
lingen.

Top 8 – Verschiedenes
Unter diesem Tagesordnungspunkt gab es keine weiteren Infor-
mationen.

Amtliche Bekanntmachung zur öffentlichen 
Auslegung des Lärmaktionsplanes der Stadt 
Geislingen
Die Stadt Geislingen erstellt auf der Grundlage der Richtlinie 2002/49/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm sowie 
den §§ 47a – 47f des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-
terungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
BImSchG) einen Lärmaktionsplan unter Beteiligung der Öffentlichkeit 
und betroffener Träger öffentlicher Belange.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.11.2020 den Entwurf 
des Lärmaktionsplanes und dessen öffentliche Auslegung sowie 
die Anhörung der Träger öffentlicher Belange beschlossen.
Der Entwurf des Lärmaktionsplanes liegt in der Zeit vom 
07.12.2020 bis einschließlich 22.01.2021 während der üblichen 
Öffnungszeiten öffentlich aus:
    Stadt Geislingen
    Raum 04
    Vorstadtstraße 9
    72351 Geislingen
Den Entwurf des Lärmaktionsplanes können Sie ebenso auf un-
serer Homepage unter www.stadt-geislingen.de einsehen.
Die Bürgerschaft erhält damit die Gelegenheit, aktiv an der Erstellung 
des Lärmaktionsplanes mitzuwirken und ihre Meinung zu äußern. 
Parallel dazu erfolgt die Anhörung der Träger öffentlicher Belange.
Stellungnahmen zum Entwurf können schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift bis einschließlich 22.01.2021 vorgebracht werden.
Die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
fließen in die Abwägung ein. Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig 
abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über 
den Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Lärmaktionsplanes nicht 
von Bedeutung ist.
Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuläs-
sig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.

Datenschutz:
Das Verfahren zur Aufstellung eines Lärmaktionsplans ist ein öf-
fentliches Verfahren. Daher wird grundsätzlich über alle eingehen-
den Stellungnahmen durch den Gemeinderat in öffentlicher Sit-
zung beraten und beschlossen. Soll eine Stellungnahme anonym 
behandelt werden, ist dies auf der schriftlichen Stellungnahme zu 
vermerken oder beim Vortrag zur Niederschrift anzugeben.

Satzung zur Änderung der Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche Wasserversor-

gungsanlage und die Versorgung der Grund- 
stücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) 

vom 19.11.2020
Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) sowie der §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt 
Geislingen am 18.11.2020 folgende Satzung zur Änderung der 
Wasserversorgungssatzung vom 14.11.2012, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 28.11.2018 beschlossen:

§ 1 Satzungsänderung
(1)  § 43 Abs. 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

 (1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wasser-
menge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro 
Kubikmeter 2,90 Euro.

 (2)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 
Wasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr 
pro Kubikmeter 2,90 Euro.

 (3)  Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwas-
serzähler festgestellt, beträgt die Gebühr (einschließlich 
Grundgebühr) pro Kubikmeter 5,63 Euro, zzgl. der Um-
satzsteuer gem. § 53.

§ 2 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Geislingen, den 19.11.2020

gez.
Oliver Schmid
Bürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung über die 
öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung – AbwS) 
vom 19.11.2020

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) sowie der §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengeset-
zes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 
Stadt Geislingen am 18.11.2020 folgende Satzung zur Änderung 
der Abwassersatzung vom 14.11.2012, zuletzt geändert am 
12.12.2018 beschlossen:

§ 1 Satzungsänderung
In § 42 werden die Absätze 1 und 2 wie folgt geändert:
 (1)   Die Gebühr für Schmutzwasser (§ 40) und 
   sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ 
   Abwasser oder Wasser  2,40 €
 (2)   Die Niederschlagswassergebühr (§ 40 a) 
   beträgt je m² abflussrelevante Fläche und Jahr  0,34 €
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§ 2 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.
Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Geislingen, den 19.11.2020
Oliver Schmid
Bürgermeister

Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan 
„Wiesenstraße, 1. Änderung“ und die zugehö-
rigen örtlichen Bauvorschriften
Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat am 18.11.2020 in öffent-
licher Sitzung den Bebauungsplan „Wiesenstraße, 1. Änderung“ 
und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen 
Bauvorschriften als jeweils selbständige Satzung beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche 
von insgesamt 553 m³ und befindet sich im Osten der Stadt Geis-
lingen. Maßgebend ist der Zeichnerische Teil des Bebauungs-
plans in der Fassung vom 28.10.2020. Der exakte räumliche Gel-
tungsbereich ist der beigefügten Plandarstellung zu entnehmen.

 

 

Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan „Wiesenstraße, 1. Änderung“ und die 
zugehörigen örtlichen Bauvorschriften 

 

Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat am 18.11.2020 in öffentlicher Sitzung den  
Bebauungsplan „Wiesenstraße, 1. Änderung“ und die zusammen mit dem Bebauungsplan 
aufgestellten örtlichen Bauvorschriften als jeweils selbständige Satzung beschlossen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von insgesamt 553 m³ und 
befindet sich im Osten der Stadt Geislingen. Maßgebend ist der Zeichnerische Teil des 
Bebauungsplans in der Fassung vom 28.10.2020. Der exakte räumliche Geltungsbereich ist 
der beigefügten Plandarstellung zu entnehmen. 

 
Der Bebauungsplan „Wiesenstraße, 1. Änderung“ ersetzt in seinem Geltungsbereich alle 
bisher dort geltenden Bebauungspläne. 
Der Bebauungsplan (Zeichnerischen Teil, textliche Festsetzungen und Begründung) sowie 
die örtlichen Bauvorschriften werden innerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung an folgender Stelle zu jedermanns Einsicht bereitgehalten: Stadt Geislingen, 
Vorstadtstrasse 9, 72351 Geislingen. 

Der Bebauungsplan „Wiesenstraße, 1. Änderung“ ersetzt in sei-
nem Geltungsbereich alle bisher dort geltenden Bebauungspläne.
Der Bebauungsplan (Zeichnerischen Teil, textliche Festsetzun-
gen und Begründung) sowie die örtlichen Bauvorschriften werden 
innerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
an folgender Stelle zu jedermanns Einsicht bereitgehalten: Stadt 
Geislingen, Vorstadtstrasse 9, 72351 Geislingen.

Nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden
•  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

•  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Bau GB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und

•  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab der Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

Ist der Bebauungsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen, gilt er nach § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
•  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
•  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-

setzwidrigkeit widersprochen hat,
•  vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
•  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll,

schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach der 
Bekanntmachung jedermann diese Verletzung geltend machen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 
eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen.

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Wiesen-
straße, 1. Änderung“ treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

 
Fotoausstellung Reise in die Vergangenheit

 
Für eine geplante Ausstellung sucht das Stadtarchiv Geislingen 
Fotos mit Personen, Personengruppen, Gebäuden und Stadt-
ansichten aus früheren Zeiten. Auch Anekdoten, Informationen 
zu den Personen und Abbildungen sind von Interesse. In den 
kommenden Wochen werden im Amtsblatt Abbildungen aus dem 
Bestand des Stadtarchivs gezeigt, zu denen noch Auskünfte aus 
der Bevölkerung benötigt werden.
Zum Beispiel: Welche Personen sind auf dem Foto abgebildet? 
Wo wurde das Foto aufgenommen? Aus welcher Zeit stammt die 
Abbildung? ...
Haben Sie hierzu Informationen, dann melden Sie sich bitte bei 
Stadtarchivar Alfons Koch unter Tel. 0170 9945830 oder per Mail 
an alfonskoch@gmx.de
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Mit Büchern einstimmen auf die Advent-/Weihnachtszeit
"In Büchern liegt die Seele aller gewesenen Zeit" (Thomas Carlyle)

"Winterzauber in Mayfair" v. Mandy Baggot
Ihr steht das schlimmste Weihnachten aller Zeiten 
bevor, davon ist die junge Lehrerin Emily Parker 
überzeugt. Von der Liebe enttäuscht, hängt nun 
auch ihr geliebter Job am seidenen Faden. Denn 
ihre Chefin brummt ihr das Weihnachtsmusical der 
Schule auf – und das, obwohl Emily völlig unmu-
sikalisch ist. Doch dann gabeln ihre Schüler den 
skandalumwitterten Popstar Ray Stone nach einer 
durchzechten Nacht verkatert im Schulschuppen auf. Könnte 
er Emilys Rettung sein? Vielleicht wird dieses Weihnachtsfest ja 
doch das schönste, das Emily je hatte ..

"Winterzauber in Manhattan" v. Mandy Baggot
Die Engländerin Hayley und ihre Tochter Angel 
sitzen im Flieger Richtung New York, um im Big 
Apple Weihnachten zu feiern. Begeistert stürzen 
sie sich ins Abenteuer: Kutschfahrten im Central 
Park, Schlittschuhrunden am Rockefeller Centre 
und Bummel auf der 5th Avenue. Doch die Stadt, 
die niemals schläft, hat mehr zu bieten – und Angel 
hat einen Herzenswunsch: ihren Vater kennenzulernen. Während 
Hayley sich auf die Suche nach dem Mann macht, mit dem sie 
die eine folgenreiche Nacht verbrachte, läuft sie Oliver über den 
Weg: Milliardär und Weihnachtsmuffel – bis jetzt. Denn dieses Fest 
könnte auch für ihn zu einem Fest der Liebe werden ...

"Winterzauber in Paris" v. Mandy Baggot
Ava und ihre beste Freundin landen genau zur 
richtigen Zeit in Paris: Der erste Schnee fällt, der 
Eiffelturm erstrahlt in goldenem Licht, und der Duft 
von Zimt liegt in der Luft. Die beiden Freundinnen 
sind nicht ohne Grund in der Stadt der Liebe. Ava 
braucht nach einer hässlichen Trennung Ablenkung. 
Und was ist da besser als Pariser Weihnachtsmärk-
te, Spaziergänge an der Seine und warmes Pain au 
Chocolat? Gerade als Ava glaubt, dass sie gar keine Männer im 
Leben braucht, begegnet sie dem geheimnisvollen Fotografen 
Julien. Sein französischer Akzent, seine haselnussbraunen Augen 
– und um Ava ist es geschehen ...

"Winterzauber im Central Park" v. Mandy Baggot
Weihnachten steht vor der Tür, und Lara beschließt, 
ihr kleines englisches Heimatdorf Appleshaw zu ver-
lassen und mit ihrer besten Freundin Susie zu verrei-
sen. Und zwar nach New York! Nachdem ihr Freund 
Dan sie verlassen hat, soll der Zauber der Stadt, die 
niemals schläft, Laras gebrochenes Herz heilen. Als 
die beiden dort auf den unwiderstehlichen Schau-
spieler Seth Hunt treffen, scheint das außerdem die Gelegenheit, 
Dan eifersüchtig zu machen. Doch je mehr Zeit Lara mit Seth in der 
zu Weihnachten märchenhaft glitzernden Stadt verbringt, desto 
mehr wünscht sich ihr Herz ein Happy End mit ihm ...

"Winterzauber in Notting Hill" v. Mandy Baggot
Isla und Hannah Winters leben schon immer in 
Notting Hill. Seit ihre Eltern bei einem Autounfall 
starben, kümmert sich Isla um ihre an den Rollstuhl 
gefesselte Schwester. Überhaupt hält die gesamte 
Nachbarschaft zusammen wie eine große Familie. 
Vor allem zu Weihnachten, wenn die Häuser des 
Viertels in warmem Licht erstrahlen und köstliche 

Düfte vom Portobello-Markt herüberwehen. Umso schockierter 
sind alle über die zerstörerischen Pläne der Immobilienfirma, bei 
der Isla arbeitet. Und ausgerechnet Isla soll dem neuen CEO bei 
seinem Londonbesuch jeden Wunsch von den Lippen ablesen ...

"Bevor die Stadt erwacht" v. Kirstin Hohlfeld
Amelie Rothermund gehört zu den Menschen, die 
oft unsichtbar bleiben. Die alleinerziehende Mutter 
arbeitet, während alle anderen noch schlafen, da-
mit sie tagsüber mehr Zeit für ihren Sohn Elias hat. 
Zu Weihnachten hat der kleine Elias daher einen 
ganz besonderen Wunsch: Er möchte, dass sei-
ne Mama nicht immer so müde ist. Dummerweise 
landet sein Wunschzettel in einer Lieferung mit Backwaren, die 
Amelie gepackt hat, und erreicht so den Komponisten Ephraim 
Sasse. Sasse ist vom Leben verbittert und lebt seit Jahren zurück-
gezogen in seiner Villa. Doch der Brief des kleinen Jungen weckt 
in ihm den plötzlich Wunsch zu helfen ...

"Das Winterkarussell" v. Anna Liebig
Nachdem die fünfzehnjährige Antonia ihre Mutter 
bei einem Unfall verloren hat, findet sie sich bei 
ihrem bislang unbekannten Großvater Otto auf 
dessen Bauernhof im Taunus wieder. Die Annä-
herung zwischen dem mürrischen Greis und dem 
Teenager gestaltet sich schwierig – bis Antonia 
ein altes Karussell in der Scheune entdeckt. Sie 
ist ganz verzaubert von dem nostalgischen Fahrgeschäft, und 
eines Abends beginnt ihr Großvater schließlich zu erzählen: von 
damals, als er noch ein junger Schausteller war und sich auf dem 
Weihnachtsmarkt in Frankfurt zum ersten Mal im Leben unsterb-
lich verliebte ...

"Der Glanz einer Sternennacht" v. Karen Swan
Lorne Castle – majestätisch thront das Anwesen 
über der rauen Westküste Irlands, seit Generatio-
nen ist es in Familienbesitz. Doch damit soll jetzt 
Schluss sein, denn Sir Declan Lorne hat es ausge-
rechnet seiner jüngsten Tochter Willow vermacht, 
die es schnellstmöglich verkaufen will. Die älteren 
Töchter Ottie und Pip sind entsetzt. Einst standen 
die Schwestern einander sehr nahe, doch nun trennen sie zahl-
reiche Geheimnisse. Als der attraktive neue Schlossherr Connor 
Shaye zu einem rauschenden Weihnachtsfest lädt, treffen sie sich 
ein letztes Mal in Lorne Castle. Eine denkwürdige Nacht, in der 
sich nicht nur die drei Schwestern näherkommen ...

"Inselwinter" v. Elin Hildebrand
Puderzuckerschnee, Lichterfunkeln und Glühwein-
duft – es weihnachtet sehr auf Nantucket. Wie in 
jedem Jahr kommen die Quinns im Winter Street 
Inn, der kleinen Pension der Familie, zusammen, 
und es gibt Grund zu feiern: Familienoberhaupt 
Kelley und seine Exfrau Margaret sind einander 
wieder nähergekommen, ihr Sohn Kevin ist frisch-
gebackener Vater, und auch Tochter Ava hat endlich die Liebe 
gefunden. Doch plötzlich steht Kelleys zweite Ehefrau, Noch-
Gattin Mitzi, vor der Tür – und drei unter dem Mistelzweig sind 
eindeutig einer zu viel ... Nur ein Weihnachtswunder kann das Fest 
der Quinns jetzt noch retten.
Ihr Team der Stadtbücherei

Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag von 16.30 - 18.30 Uhr

Weihnachtsferien
Von Donnerstag, den 24.12.2020 bis 
Donnerstag, den 07.01.2021 bleibt 
die Bücherei geschlossen.
Letzter Öffnungstag vor den Ferien: 
Dienstag, den 22.12.2020
Erster Öffnungstag nach den Ferien: Dienstag, den 12.01.2021
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 Kinder helfen Kindern

 
Erst vor kurzem haben wir im Kinder-
garten Pusteblume das St. Martins-
fest gefeiert und die Mantelteilung 
nachgespielt. Genauso wie St. Martin 
hilft auch das Mädchen im bekannten 
Märchen „Die Sterntaler" seinen Mit-
menschen. Die Kinder der Seepferd-
chengruppe haben dieses Märchen 
gehört und anhand eines Rollenspiels 
vertieft. Auch wir können helfen und 
möchten die Aktion „Weihnachtsfreude für Kinder in Osteuropa“ 
unterstützen. Unsere Kinder bringen von Zuhause Lebensmittel 
und andere Dinge mit und erfahren dadurch, dass es für die Kinder 
in Osteuropa nicht alltäglich ist. Deshalb packen wir gemeinsam 
die Pakete und freuen uns, anderen damit eine Freude zu machen.

 
-Kindergarten-
Neues aus St. Michael

Gedanken zum Advent:
entnommen http://impulstexte.de/glaubwuerdig/advent/nun-
beginnt-sie-wieder
Nun beginnt sie wieder ...
Nun beginnt sie wieder,
die Zeit der Lichterketten und Sterne, der tannengeschmückten 
Straßen, der Weihnachtsmärkte.
Nun beginnt sie wieder,
die Zeit der Wünsche, der Geheimnisse, der Vorfreude.
Nun beginnt sie wieder,
die Zeit des Advents, der Erwartung, der Hoffnung,
Nun beginnt sie wieder,
die Zeit der Stille, der Besinnung, der Einkehr.
Bin ich bereit für sein Kommen?  
© Gisela Baltes
Darum lassen wir alle Termine ruhen und nehmen uns Zeit, den 
Advent zu erleben.

Offene Angebote im Familienzentrum
Momentan finden keine Angebote statt.
St.Michael - ein Ort der Begegnung

"Ein bisschen so wie Martin, möcht ich manchmal sein ..."
So heißt es in einem Martinslied und die Bärenkinder überlegten 
sich, wie sie selbst helfen können,z.B. im Alltag, im Miteinander, 
daheim in der Familie, den "Mäusle" im Kindergarten.

Sie wussten aber auch von Aktionen wie "Teilen schmeckt beiden" 
für die Tafelläden und "Weihnachten im Schuhkarton" .
Viele von den Bärenkindern nahmen Tüten für die Tafelläden mit 
nach Hause und brachten sie gefüllt wieder mit. So konnten wir 
einige in der Kirche zum Abholen abstellen.
Sie brachten Schuhkartons, Lebensmittel, Spielsachen, Kaffee 
usw. mit und als alles da war, wurde das Gesammelte erstmals 
sortiert, immer einer Kaffeepackung zugeordnet und dann in die 
Kartons verpackt und mit Geschenkpapier verschönert.
Eine tolle Aktion der Kinder.

 
Mit Georg auf den Kirchturm
Die Bären können ihre Ideen einbringen, was sie in ihrem Bären-
jahr unternehmen möchten. So war ein Vorschlag, mit Georg auf 
den Kirchturm zu gehen.
Alle waren dafür und die Kinder fragten Georg, ob er das über-
haupt machen würde - sie auf den Kirchturm mitzunehmen (die 
Kinder werden in die Organisation miteinbezogen). Ein Termin 
wurde ausgemacht und die Kinder erlebten einen abenteuerlichen 
Aufstieg, einen Ausblick auf Geislingen, Kirchenglocken, die un-
glaublich groß sind, einen ebenso abenteuerlichen Abstieg, die 
Orgel und eine kurze Kirchenführung.
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„Kinder brauchen Herausforderungen, denn 
nur so können sie wachsen"
https://www.explore-life.com/de/articles/
weg-zur-selbstwirksamkeit.
Aktuell finden Sie auf unserer Homepage
viele Freizeittipps für Familien, um die gemein-
same Zeit aktiv zu gestalten - ein kleiner Ide-
enratgeber.
Aktuelles finden Sie auf unserer Homepage:
http://se-am-kleinen-heuberg.drs.de/familienzentrumkin-
dergarten-st-michael.html 
oder auf facebook und instagramm

 Die Regenbogenkinder in Aktion ...
Der Herbst zeigt sich 
auch im Kindergar-
ten Regenbogen von 
seiner schönen Seite: 
Bunte Blätter bede-
cken die Wiese und 
den Hof. Die Kinder 
sind nun mit Rechen, 
Besen und Schub-
karren unterwegs und 
sammeln das Laub ein. 
Dieses transportieren 
sie hin und her, kippen 
es vom Eimer in eine 
große Wanne oder sie 
schütten große Laub-
haufen auf, in die sie 
mit viel Freude hinein 
springen können. So 
kann der Herbst richtig 
Spaß machen.

 
Dienstleistungsangebot für alle Fälle!
Verehrte Einwohnerschaft, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zu jeder Zeit sind wir Ihr verlässlicher Ansprechpartner. Für bedürf-
tige Personen in allen Stadtteilen bieten wir gerne unsere Hilfs-
dienste an. Bitte melden Sie sich telefonisch oder per Mail, wenn 
Sie eine unserer Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.
Diese sind gemäß den Richtlinien des Landes Baden-Württemberg 
als "Angebote zur Unterstützung im Alltag" anerkannt. Deshalb 
können unsere Kunden, sofern sie in einen Pflegegrad eingestuft 
sind, die Leistungsrechnung mit ihrer Kasse abrechnen. In unserem 
Netzwerk gelten folgende Stundensätze: Rechnung an Kunden, für 
Mitglieder des Fördervereins Altenhilfe = 11,00 €, für Nichtmitglie-
der = 12,00 €. Unser Helferpersonal erhält eine Entschädigung in 
Höhe von 10,00 €. Wenn Sie unser vielfältiges Dienstleistungsan-
gebot mit Ihrer aktiven Mitarbeit unterstützen möchten, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit uns auf; wir freuen uns auf Sie!

Geschäftsstelle Geislingen
Bürger- und Vereinshaus Harmonie, Bachstraße 29:
Dienstag, 8:30 - 11:30 Uhr, Donnerstag, 14:00 - 17:00 Uhr.
Tel. 07433 / 95 55 165, Fax 95 55 168.
E-Mail: info@sozialesnetzwerk-gebs.de

Geschäftsstelle Binsdorf 
Dienstzimmer Rathaus, Turmstraße 75:
Mittwoch, 10:00 - 11:00 Uhr. Tel. 0152 04 87 47 
28.

 
Einladung zur Sitzung des Ortschaftsrates 
Erlaheim
Am Donnerstag, 03. Dezember 2020 findet um 19:00 Uhr im 
Gemeindesaal des Rathauses Erlaheim eine öffentliche Sitzung 
des Ortschaftsrates Erlaheim statt.
Tagesordnung:
1. Bürger fragen
2. Baugesuche
3. Bekanntgaben
4. Waldbericht
5. Verschiedenes
Ewald Walter
Ortsvorsteher

 
Altersjubilare Monat Dezember 2020
Im Monat Dezember gratulieren wir herzlich!
Stadtteil Geislingen
06.12.:  Herr Walter Stehle, Wiesenstraße 8, 70 Jahre
07.12.:  Frau Rosina Schön, Vorstadtstraße 47, 94 Jahre
16.12.:  Frau Erna Link, Froschstraße 21, 80 Jahre
26.12.:  Herr Dieter Laskowski, Auenstraße 22, 80 Jahre

Stadtteil Erlaheim
16.12.:  Herr Klaus Diebold, Keltenstraße 1, 80 Jahre
26.12.:  Herr Frederik Weckenmann, Keltenstraße 2, 70 Jahre

Stadtteil Binsdorf
18.12.:  Herr Erwin Hölle, Steinefurthof 3, 90 Jahre

Erste Hilfe 
Feuerwehr 112 
Polizei 110
Krankentransport 19 222 

Gift-Notruf Freiburg 0761/19240 
im Internet: www.giftberatung.de

Polizeiposten Rosenfeld 07428/945130 
nach Dienstschluss Balingen 07433/2640 

Telefonseelsorge 0800/1110111 
 0800/1110222

Betreuungsverein SKM Zollern 07471/93 32 40 

Sprechzeiten der Stadtverwaltung Geislingen 
Telefon: 07433/96840 
Montag-Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 
Montag-Dienstag 14:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach persönlicher Absprache.
Eine Terminvereinbarung wird empfohlen

Die nächsten Mülltermine 
 Geislingen Erlaheim / Binsdorf 
Rest-/Biomüll 08.12.2020 08.12.2020 
Blaue Tonne 15.12.2020 03.12.2020 
Gelber Sack 22.12.2020 22.12.2020 
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst, 
augen-, kinder- und HNO-ärztliche 
Notfalldienste
Wochentags von 19.00 Uhr abends bis 8.00 Uhr des 
Folgetages, am Wochenende und an Feiertagen 8.00 - 8.00 Uhr:

Einheitliche Rufnummer: 116 117
- telefonische Voranmeldung erforderlich -

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Notdienst ist an Wochenenden und Feierta- 
gen telefonisch zu erreichen unter: 0 18 05/91 16 90

Gynäkologischer Notdienst
Geburtshilfe im Zollernalb-Klinikum Balingen: 07433/9092-0

Apothekendienst
Unter www.stadt-geislingen.de finden Sie täglich die 
Apotheke mit aktuellem Notdienst.

Freitag, 27.11.2020
Stadt-Apotheke Geislingen, Wangenstr. 4, Geislingen, 
(07433) 86 76
Rammert-Apotheke Bodelshausen, Bahnhofstr. 13, 
Bodelshausen, (07471) 96 00 21

Samstag, 28.11.2020
Hirschberg-Apotheke Balingen, Lisztstr. 97, Balingen, 
(07433) 53 44
Apotheke Rangendingen, Haigerlocher Str. 14, 
Rangendingen, (07471) 80 90

Sonntag, 29.11.2020
Sonnen-Apotheke Bisingen, Hauptstr. 2, Bisingen,
(07476) 14 11
Eichenberg-Apotheke Hirrlingen, Marktstr. 5, Hirrlingen, 
(07478) 9 11 70

Montag, 30.11.2020
Löwen-Apotheke Hechingen, Bahnhofstr. 7, Hechingen, 
(07471) 9 84 08 00
Obere Apotheke Haigerloch, Meinradstr. 2, Haigerloch, 
(07474) 9 59 60

Dienstag, 01.12.2020
Bahnhof-Apotheke Balingen, Bahnhofstr. 21, Balingen, 
(07433) 2 14 18

Mittwoch, 02.12.2020
Hohenzollern-Apotheke Bisingen, Steinhofener Str. 14, 
Bisingen, (07476) 94 65 59 56

Donnerstag, 03.12.2020
Sonnen-Apotheke Hechingen, Weilheimer Str. 31, 
Hechingen, (07471) 9 75 75 62
Stadtapotheke Schömberg, Schweizer Str. 23, Schömberg, 
(07427) 9 47 50

Freitag, 04.12.2020
Mozart-Apotheke Balingen, Mozartstr. 31, Balingen,
(07433) 1 55 53

 

 
Pater Augusty Kollamkunnel O. Praem
Tel: 07433-21236
Sprechstunde derzeit nach Absprache.
Diakon Reiner Dehner
Tel: 07433-2600195
Sprechstunde derzeit nach Absprache.
Alle Pfarrbüros sind für den Publikumsverkehr geschlossen, aber 
zu den gewohnten Zeiten per Mail und Telefon erreichbar. Zu allen 
anderen Zeiten sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter.
Pfarrbüro Geislingen
 Tel. 07433-21236,  Email: stulrich.geislingen@drs.de
Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr, am Donnerstagnach-
mittag von 14:00 bis 17:00 Uhr.
Pfarramt Binsdorf
Tel. 07433-20462, E-Mail: stmarkus.binsdorf@drs.de
Dienstag 09:30 bis 11:00 Uhr und Freitag 09:00 bis 11:00 Uhr
Pfarramt Erlaheim
Tel. 07428-918810, Email: stsilvester.erlaheim@drs.de
Donnerstag von 09:30 bis 11:30 Uhr
Homepage der Seelsorgeeinheit "Am Kleinen Heuberg"
und Familienzentrum St. Michael
Alle Informationen finden Sie hier schnell und übersichtlich:
se-am-kleinen-heuberg.drs.de oder www.kirche-geislingen.de 
Lesungen am 1. Advent:
Jes 63,16b-17.19b, 46,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37 od. 24-37

!!!ÄNDERUNG für Gottesdienste!!!
Für Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit gilt Folgendes:
-  wer sicher einen Platz im Gottesdienst möchte, sollte sich 

auf dem Pfarrbüro anmelden.
-  gerne können Sie auch unangemeldet zum Gottesdienst 

kommen. (Es kann dann aber sein, dass wenn kein Platz mehr 
ist, Sie leider nicht am Gottesdienst teilnehmen können.)

- Es werden Teilnehmerlisten geführt.
-  Eine Mund-Nasenbedeckung muss während des gesamten 

Gottesdienstes getragen werden.
-  Ordner werden Sie auf die Maskenpflicht und die Händedes-

infektion aufmerksam machen und Sie zum Platz bringen.
Die Sitzplätze sind markiert.
-  Gemeindegesang, Friedensgruß und Mundkommunion sind 

nicht möglich.
-  Die Weihwasserbecken bleiben auch bis auf Weiteres leer.
Bleiben Sie gesund!
Ihr/Euer Pater Augusty

Glockenläuten im Advent
Immer Sonntags um 19:30 Uhr werden die Glocken zum gemein-
samen Adventssingen geläutet.
Am 1. Advent singen wir gemeinsam aus dem Gotteslob die Nr. 
223 Strophe 1.
Die Lieder werden rechtzeitig im Amtsblatt bekannt gegeben.
Weihwasser in allen Kirchen
Das Weihwasser ist ein Segenszeichen. Das Wasser ist ein Zei-
chen des Lebens und der Erneuerung. Das Weihwasser ist auch 
eine Erinnerung an die Taufe Jesu im Jordan oder unsere eigene 
Taufe. Der Priester oder Diakon spricht ein Segensgebet über 
dem Wasser. Es soll Schaden abwenden und den Schutz durch 
den Heiligen Geist bewirken. Deshalb wird das Weihwasser zu 
Beginn eines Kirchenbesuchs genommen oder auch die Gräber 
damit besprengt. Außerdem wird es immer bei Segnungen von 
Gegenständen oder Gebäuden benutzt. In unseren Kirchen finden 
Sie gefüllte Weihwasserfläschchen zum Mitnehmen.

Spruch der Woche
"Das Glück tritt gern in ein Haus ein,
in dem gute Laune herrscht."
 Japanisches Sprichwort 
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Geislingen - LIVE-ÜBERTRAGUNG der Gottesdienste sonntags
www.kirche-geislingen.de oder se-am-kleinen-heuberg.drs.de
Bitte klicken Sie den entsprechenden Link an.

Alternative Gottesdienste
Radiosender: Radio Horeb

Internetadressen:
 Live aus Geislingen: www.kirche-geislingen.de oder se-am-klei-
nen-heuberg.drs.de 
Gottesdienste mit Bischof Dr. Gebhardt Fürst: www. DRS.de
https://www.ewtn.de
https://www.domradio.de/gottesdienst
https://www3.k-tv.org

Fernsehgottesdienste:
- ZDF/ARD i.d.R. immer sonntags um 09:30, kath. oder evang.
- oder K-TV Fernsehsender

AKTUELL:
Corona-Regeln Gemeindehäuser
Aufgrund der neuen Regeln können in den Gemeindehäusern kei-
ne Zusammenkünfte jeglicher Gruppen mehr stattfinden.
Es dürfen nur unaufschiebbare Sitzungen stattfinden.

Firmung 2021
Liebe Firmlinge, die Monatsaufgaben liegen ab 1. Dezember in 
den Kirchen bereit.
Viele Grüße
Uschi

Glaube-Beziehung-Gebet-Exerzitien im Alltag
Wenn wir Christen sagen: "wir glauben an Gott", drücken wir da-
mit aus, dass wir in Beziehung stehen zu Gott. Er hat den ersten 
Schritt auf uns hin getan, er hat uns angesprochen und wir sind 
eingeladen, ihm zu antworten.
Wie jede menschliche Beziehung- Gespräch, Kommunikation 
und eine entsprechende Form des Miteinander-Lebens hat, so 
ist es auch in der Beziehung zu Gott. Es ist wichtig, liebgeworde-
ne Kontakte zu pflegen, weil sie sonst verflachen oder "man sich 
irgendwann gar nichts mehr zu sagen hat".
In Bezug auf Gott: wir sprechen mit ihm (Gebet), wir sind eingela-
den auf sein Wort zu hören und uns vom Brot des Lebens stärken 
zu lassen (Gottesdienst) und wir versuchen unser Leben mit ihm 
zu gestalten (Nachfolge, Nächstenliebe).
Wenn Sie den Impuls spüren, Ihre persönliche Beziehung zu Gott 
und Jesus Christus vertiefen, (wieder) mehr pflegen zu wollen, ist 
eine Möglichkeit dafür, an Exerzitien im Alltag teilzunehmen.
Exerzitien im Alltag laden ein, sich über 4 Wochen hinweg, be-
wusst morgens und abends ca. 20 Minuten Zeit für das stille Ge-
bet und Bibelbetrachtung zu nehmen und in einer kleinen Gruppe 
einmal wöchentlich in den Austausch zu kommen.
In der Fastenzeit, vom 1. März bis 28. März 2021, finden in der Seel-
sorgeeinheit am Kleinen Heuberg wieder Exerzitien im Alltag statt.
Bei Interesse können Sie sich gerne bei mir (gudrun.herrmann@
posteo.de), 07427/1654 oder im Pfarrbüro (07433 21236) melden.
Nach Weihnachten wird es an dieser Stelle eine detaillierte Be-
schreibung und einen Infoabend geben.
Ich freue mich über Ihr Interesse und auf die Begegnung!
Gudrun Herrmann, Gemeindereferentin, Klinikseelsorgerin
Diözesanratswahl 2020
Für die 11. Diözesanratswahl der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
die in der Zeit vom 07.12.2020 bis 08.01.2021 als Briefwahl statt-
findet, wird der endgültige Wahlvorschlag für das Katholische De-
kanat Balingen gemäß § 6 Absatz 2 der Ordnung für die Wahl der 
LaienvertreterInnen aus den Dekanaten bekannt gegeben:
Herr Willy Braun, Bankkaufmann, Professor-Hahn-Str. 49, 72461 
Albstadt-Tailfingen.
Die Wahlunterlagen werden den Wahlberechtigten in den nächs-
ten Tagen zugesandt.

 
1. Advent
Samstag, 28.11.2020
18:30 Uhr Rosenfeld Vorabendmesse
Sonntag, 29.11.2020
09:15 Uhr Eucharistiefeier
-  mitgestaltet vom Öffentlichkeits-Ausschuss und der Geigerin 

Frau Schütze
- mit Live-Übertragung
- mit besonderem Gedenken an: Joos Maria
10:30 Uhr Binsdorf Eucharistiefeier
19:30 Uhr Glockenläuten zum gemeinsamen Adventssingen
Dienstag, 01.12.2020
19:00 Uhr Rorate-Gottesdienst
- Requiem für Ingrid Brobeil
-  Gedenken vom 24.11.2020: Joachim Schmid, Franz Schmid, 

Alfred Koch, Kurt Peter, Alfons Weiß, Horst Braig, Wilhelmina 
Brandstetter

-  mit besonderem Gedenken an: Nach Meinung, Alois Müller, Albert 
Beiter, Josef Bien, Kornelia Laskowski, Elisabetha Schuster, Richard 
Müller, Wilhelm Knaisch, Egon Beiter, Jakob und Maria Schluck

Voranzeige: 2. Advent
Sonntag, 06.12.2020
09:15 Uhr Eucharistiefeier
- mit Live-Übertragung
- Kolping-Gedenktag
- mit LauSi
Dienstag, 08.12.2020 - Hochfest der ohne Erbsünde empfan-
genen Jungfrau und Gottesmutter Maria
19:00 Uhr Rorate-Gottesdienst
-  mit besonderem Gedenken an: Julius und Fridl Müller, Helmut 

Graf, Katharina Müller, Maria Siedler, Christa Pfost
Aktuelle Änderung zu den Gottesdiensten finden Sie unter 
Seelsorgeeinheit.

Hinweise für St. Ulrich
AKTUELL:
Segnung des Adventskranzes am ersten Advent 
Pater Augusty segnet im Gottesdienst am 1. Advent gleich zu 
Beginn der Messe den Adventskranz in unserer Kirche.
Alle Gemeindemitglieder, die ihren Adventskranz ebenfalls segnen 
lassen möchten, dürfen ihn gerne mitbringen und vorne an den 
Seitenaltar legen.

Rorate im Advent
 Auch in diesem Jahr feiern wir in der Adventszeit unsere Rorate-
gottesdienste zu denen wir ganz besonders einladen möchten.
 Sie finden statt im Schein vieler brennender Kerzen und bringen 
so in besonderer Weise die Sehnsucht nach der Ankunft Gottes 
in der Welt zum Ausdruck.
Die Rorategottesdienste finden statt dienstags, 01., 08., 16. und 
22.12. um 19 Uhr.

Kerzen für Rorate 
Bitte bringen sie zu den Rorategottesdiensten ein Kerze mit, nach 
Möglichkeit mit einem Untersetzer oder in einem Glas. Es liegen 
aber auch wieder hinten in der Kirche Kerzen aus.
Die Stumpenkerzen mit passendem Becher kosten 1,-- Euro

Requiem für die Verstorbenen
Für die seit Mitte März 2020 Verstorbenen konnten wir wegen 
Corona kein Requiem feiern. Wir würden dies gerne dienstags in 
der Heiligen Messe nachholen.
Wer ein Requiem für seine/n verstorbene/n Angehörige/n möchte, 
kann sich unter der Nummer 07433/20462 auf dem Pfarrbüro 
melden.
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Bericht zur Kirchenrenovierung V
– Feuchtigkeit und Schimmel
Bereits in der ersten Untersuchungsrunde wurde beim Ausbau 
der hinteren Bänke festgestellt, dass der Betonboden vollständig 
mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Zwar intakt, aber nass. Auch sind 
der Gestühlsboden und die Balkenlage teilweise verschimmelt 
und morsch. An manchen Stellen ist dies auch von oben sichtbar. 
Auch die Restauratoren haben an den Wandflächen Schimmel 
festgestellt, der im Altarraum auf dem glatten Putz besonders 
hervortritt. Die Kirchengemeinde hat mit Schimmelschäden an der 
Orgel und Feuchteschäden in den Gebäuden in den vergangenen 
Jahren bereits ihre Erfahrungen gesammelt, und weiß, dass dies 
ein ernstes Problem darstellt. Schrittweise näherte sich das Ar-
chitektenteam den Antworten auf die beiden wichtigsten Fragen: 
Woher kommt das Wasser und wie groß ist der Schaden wirklich. 
Auch das hat mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich 
geplant war.
Nacheinander und aufeinander aufbauend wurden mehrere Un-
tersuchungen durchgeführt. Geologische und Mikrobiologische 
Gutachten wurden erstellt, der Kirchenboden an vier Stellen ge-
öffnet und Boden und Untergrund untersucht. Die verwendeten 
Baustoffe hinsichtlich ihrer bauphysikalischen Eigenschaften 
wurden ausgewertet, die vorhandene Drainage untersucht und 
ertüchtigt. Auch wurden mehrere Reinigungstechniken hinsicht-
lich der Schimmelbekämpfung durchgeführt. Ebenso wurden die 
Archive auf ähnliche Probleme in der Vergangenheit durchforstet.
St. Ulrich steht mit den „Füßen“ im Wasser. Aufsteigendes Grund-
wasser drückt gegen den Kirchenboden, wird seitlich abgeleitet 
und steigt dann die Außenwände hoch. Eine Bauwerksabdichtung 
gegen den Boden war 1928 noch nicht üblich. Das ist der Grund 
für den nassen Boden, der Feuchtigkeit im Innenraum, die den 
Schimmelwuchs begünstigt und der den Putz an den Wänden 
abplatzen lässt.
Die Möglichkeiten sind bedauerlicherweise begrenzt. Eine Ab-
kopplung des Bodens von der Wand, verhindert aufsteigende 
Feuchtigkeit in den Wänden. Auch kann der Boden unterhalb des 
Gestühls umgestaltet werden. Um so wichtiger wird dadurch, die 
Kirche richtig zu belüften, um die eintretende Feuchtigkeit schnell 
wieder rauszubekommen. Eine moderne Heizungs- und Lüftungs-
anlage rückt dadurch in den Mittelpunkt.
Fortsetzung folgt...
Heinrich Kirmeier, Kirchenpfleger
Sternsingeraktion 2021
Die Sternsinger kommen – auch in Corona-Zeiten! Am 6. Januar 
2021 sind die kleinen und großen Könige der Pfarrei St. Ulrich 
wieder in den Straßen von Geislingen unterwegs – diesmal mit 
Mund-Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter 
Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnungen. Mit dem 
Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ bringen die Mädchen und Jungen 
in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus 
segne dieses Haus“ zu den Menschen, sammeln kontaktlos für 
benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu 
einem wahren Segen. Die Gruppen werden von Erwachsenen 
oder erfahrenen Jugendlichen begleitet, die auf die Einhaltung 
der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten.
Da wir noch nicht wissen, ob die Sternsinger-Aktion aufgrund der 
dann gültigen Corona-Verordnung stattfinden kann, haben wir einen 
„Plan B“. Wir verteilen am Drei-Königs-Tag ein Segenspaket, das im 
Gottesdienst von Pater Augusty gesegnet wird und das wir dann an 
alle Haushalte weitergeben. Darin enthalten ist dann ein Segensauf-
kleber, Infos zur Aktion, eine Spendentüte und ein Überweisungs-
träger. Die Bürgerschaft hat dann die Möglichkeit die Spenden in der 
Kirche abzulegen oder bequem online zu überweisen.
In jedem Fall, brauchen wir eure tatkräftige Unterstützung. Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, die den Segen an die Häuser brin-
gen. Anmelden könnt ihr euch per Mail StUlrich. Geislingen@nbk.
drs.de und bei Pater Augusty im Religionsuntericht. Anmeldezettel 
liegen auch hinten in der Kirche aus. Bitte dann in den Briefkasten 
des Pfarrbüros werfen. Ihr bekommt dann schriftlich weitere Infos.
Wir weisen darauf hin, dass Jugendliche, die sich bei der jährli-
chen Aktion engagieren, sich diese ehrenamtliche Tätigkeit für 

spätere berufliche Bewerbungen gerne von uns bestätigen las-
sen können. Wir freuen uns auf euch und euer segensreiches 
Mitwirken.
Das Sternsingerteam St. Ulrich
Kindergottesdienst
FRAGE 3: Wer ist der „Chef“ unserer Seelsorgeein-
heit und wer ist unser Diakon?
...wir sind auch noch da....
und möchten mit euch gemeinsam
bis Weihnachten einiges erleben.
UND SO GEHTS:
>  Jede Woche gibt es eine Frage (über das Amtsblatt und als 

Aushang am Kindi)
>  Schreibt die Antworten ALLER Fragen auf einen Zettel
 – Start: 15.11.20
 – Ende: 19.12.20
>   Wo ihr dann die Antwortbögen abgeben könnt, geben wir noch 

rechtzeitig bekannt.
Mitmachen dürfen alle, die sich angesprochen fühlen...
Wir freuen uns auf eine große Teilnahme!
Bleibt gesund …...Viele Grüße Angelika & Sabine
Günstige Strickware zu erwerben
Da aufgrund der Corona-Pandemie keine größeren Aktionen 
möglich sind, bietet unser Strickkreis einen persönlichen Verkauf 
an, dessen Erlös dem Förderverein St. Ulrich zum Zwecke der 
Finanzierung der anstehenden Kirchenrenovation zugute kommt.
Nach wie vor gibt es ausschließlich selbst hergestellte Stricksa-
chen für Kinder und Erwachsene zum günstigen Preis, oder hüb-
sche Adventskalender, deren Wollsäckchen mit Überraschungen 
befüllt werden können.
Wenn Sie Bedarf oder Interesse haben, setzen Sie sich bitte mit 
Frau Hildegard Gulde, Brühlstraße 11, Tel. 07433 / 15733 in Ver-
bindung; vielen Dank für Ihre Unterstützung!

 
1. Advent
Sonntag, 29. November 2020
09:15 Uhr Geislingen:
Eucharistiefeier für die Seelsorgeeinheit (mit Anmeldung)
19:30 Uhr Glockenläuten zum gemeinsamen Adventssingen
Mittwoch, 02. Dezember 2020
19:00 Uhr Rorate-Gottesdienst
Bitte eine Kerze mit Untersetzer oder im Glas mitbringen.
Mit besonderem Gedenken nach Meinung
Bitte beachten Sie, dass der Rosenkranz vor allen Werktagsgot-
tesdiensten derzeit nicht stattfinden kann.

Vorschau
2. Adventssonntag
Sonntag, 06. Dezember 2020 - Hl. Nikolaus
09:15 Uhr Geislingen: Eucharistiefeier für die Seelsorgeeinheit 
(mit Anmeldung)
19:30 Uhr Glockenläuten zum gemeinsamen Adventssingen
Mittwoch, 09. Dezember 2020
19:00 Uhr Rorate-Gottesdienst
Bitte eine Kerze mit Untersetzer oder im Glas mitbringen
Mit besonderem Gedenken nach Meinung

Hinweise für St. Silvester
AKTUELL
-  Der Zugang zur St.Silvesterkirche erfolgt künftig bei den Got-

tesdiensten, sowohl mittwochs wie sonntags, über die schiefe 
Ebene am hinteren Eingang.

-  Die Gottesdienstbesucher gehen über den Mittelgang in die 
Bänke

-  und verlassen die St. Silvesterkirche bei den Gottesdiensten 
über die Seitenausgänge.

Kindergottesdienst 
 
 
 
FRAGE 3: 
Wer ist der „Chef“ unserer  
Seelsorgeeinheit und wer  
ist unser Diakon? 
 
 
...wir sind auch noch da.... 
und möchten mit euch gemeinsam 
bis Weihnachten einiges erleben. 
 
 
UND SO GEHTS: 
> Jede Woche gibt es eine Frage (über das Amtsblatt und   
   als Aushang am Kindi) 
> Schreibt die Antworten ALLER Fragen auf einen Zettel 

– Start: 15.11.20 
– Ende: 19.12.20 

> Wo ihr dann die Antwortbögen abgeben könnt, geben wir  
   noch rechtzeitig bekannt. 
 
Mitmachen dürfen alle die sich angesprochen fühlen... 
Wir freuen uns auf eine große Teilnahme! 
 
Bleibt gesund …...Viele Grüße Angelika & Sabine 
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-  Außerhalb der Gottesdienste ist den Seiteneingang zur Kirch-
straße hin geöffnet.

-  Mund-Nasen-Schutz wird während des gesamten Gottesdiens-
tes getragen.

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen- Eine 
besinnliche und einstimmende Vorweihnachtszeit der be-
sonderen Art
Wie bereits letzte Woche angekündigt, möchten 
wir Sie und euch am 29. November, dem ersten 
Adventssonntag, zum ersten kleinen Spaziergang 
im Familienkreis einladen.
Wir möchten vor allem in dieser Zeit Hoffnung 
und Freude verbreiten, denn „weil wir Hoffnung haben, sind 
wir voll großer Zuversicht“ (2. Kor. 3,12).
Das „Käppele“ auf dem Eichberg soll das Ziel oder ein Zwischen-
stopp eurer Wanderung sein. Der kurze Ausflug auf den Eichberg 
lohnt sich für alle: Senioren, Erwachsene und Kinder. Dort dürft 
ihr gerne eine kleine Adventstüte mitnehmen, um euch auf die 
besinnliche Zeit einzustimmen. Auf euch Kinder wartet zusätz-
lich, wie auch an den kommenden zwei Adventssonntagen, eine 
goldene Nuss, die ihr sammeln und am letzten Adventssonntag 
gegen eine Überraschung eintauschen könnt. Das „Käppele“ ist 
im Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr für euch geöffnet.

Rorate im Advent
 Auch in diesem Jahr feiern wir in der Adventszeit mittwochs um 
19:00 Uhr unsere Rorategottesdienste, zu denen wir ganz beson-
ders einladen möchten.
 Sie finden statt im Schein vieler brennender Kerzen und bringen 
so in besonderer Weise die Sehnsucht nach der Ankunft Gottes 
in der Welt zum Ausdruck. Bitte bringen Sie dazu eine Kerze mit 
einem Untersetzer oder im Glas mit.

Glockenläuten zum gemeinsamen Adventssingen
siehe unter Seelsorgeeinheit

Missio 2020
Wie in jedem Jahr bitte ich die Mitglieder von Missio um den 
Jahresbeitrag in Höhe von 10,-- €uro. Sie können den Beitrag 
für 2020 in einem Umschlag, versehen mit Ihrem Namen, in der 
Sakristei abgeben oder bei mir zuhause in den Briefkasten werfen. 
Herzlichen Dank! Chr.Wiget

Sternsingeraktion 2021
Die Sternsinger kommen 
– auch in Corona-Zeiten! 
Am 6. Januar 2021 sind 
die kleinen und großen 
Könige der Pfarrei St. Silvester wieder in den Straßen von Erla-
heim unterwegs – diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer 
Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen Corona-
Schutzverordnungen. Mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+21" 
bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen 
Drei Könige den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Men-
schen, sammeln kontaktlos für benachteiligte Kinder in Umzinto, 
Südafrika und werden damit selbst zu einem wahren Segen. Die 
Gruppen werden von Erwachsenen begleitet, die auf die Einhal-
tung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten.
Da wir noch nicht wissen, ob die Sternsinger-Aktion aufgrund der 
dann gültigen Corona-Verordnung stattfinden kann, haben wir 
einen "Plan B". Wir verteilen am Dreikönigstag ein Segenspaket, 
das im Gottesdienst von Pater Augusty gesegnet wird und das 
wir an alle Haushalte weitergeben. Darin enthalten ist ein Segens-
aufkleber, Infos zur Aktion, eine Spendentüte und ein Überwei-
sungsträger. Sie haben dann die Möglichkeit, die Spendentüte 
abzugeben oder Ihre Spende zu überweisen.
In jedem Fall brauchen wir tatkräftige Unterstützung. Die meisten 
der bisherigen Sternsinger habe ich schon gefragt, aber vielleicht 
gibt es ja noch jemanden, der bereit wäre, mitzumachen. Anmel-
den könnt ihr euch im Pfarrbüro, bei Familie Wiget (07428 444) 
und bei Pater Augusty im Religionsunterricht.

 
Donnerstag, 26.11.2020
19:00 Uhr Heilige Messe
-  mit besonderem Gedenken an: Bauer Franziska, Schall Ilona, 

Heinze Regina, Eberhart Gisela, Braun Kunibert, Wolf Erich und 
Bauer Friedrich

1. Advent
Sonntag, 29.11.2020
10:30 Uhr Eucharistiefeier
19:30 Uhr Glockenläuten zum gemeinsamen Adventssingen

Voranzeige: 2. Advent
Samstag, 05.12.2020
18:30 Uhr Rorate-Gottesdienst
19:30 Uhr Glockenläuten zum gemeinsamen Adventssingen
Hinweise zum Gottesdienst und wichtige Änderungen siehe 
unter Seelsorgeeinheit
Vielen herzlichen Dank.

AKTUELL:
Adventskränze
Dieses Jahr können die Minis wegen Corona leider keine Advents-
kränze machen und verkaufen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Segnung des Adventskranzes am ersten Advent 
Pater Augusty segnet im Gottesdienst am 1. Advent gleich zu 
Beginn der Messe den Adventskranz in unserer Kirche.
Alle Gemeindemitglieder, die ihren Adventskranz ebenfalls segnen 
lassen möchten, dürfen ihn gerne mitbringen und vorne an den 
Seitenaltar legen.

Rorate im Advent
 Auch in diesem Jahr feiern wir in der Adventszeit unsere Rorate-
gottesdienste, zu denen wir ganz besonders einladen möchten.
 Sie finden statt im Schein vieler brennender Kerzen und bringen 
so in besonderer Weise die Sehnsucht nach der Ankunft Gottes 
in der Welt zum Ausdruck.

Missio 2020
Wie in jedem Jahr bitten wir die Mitglieder von Missio um den 
Jahresbeitrag in Höhe von 10,-- Euro. Sie können den Beitrag für 
2020 in einem Umschlag, versehen mit Ihrem Namen, bei Frau 
Wolpert, Sulzer Str. 2 in den Briefkasten werfen oder in der Sak-
ristei abgeben. Herzlichen Dank!

1. Advent
Samstag, 28.11.2020
18:30 Uhr Rorate

 
Pfarrer Johannes Hruby, Ostdorf, Dorfstr. 8, Tel. (0 74 33) 2 12 72
Internet: www. Kirchengemeinde-Ostdorf-Geislingen.de, Mail: 
Pfarramt. Ostdorf-Geislingen@elkw.de.

Öffnungszeiten Sekretariat:
montags, dienstags und freitags von 09.30-11.30 Uhr.

Wochenspruch: „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter 
und ein Helfer.“ (Sach. 9, 9)
Mit dem neuen Kirchenjahr finden auch wieder Gottesdienste 
in Geislingen statt.
Ab dem zweiten Advent, Sonntag. 6. Dezember, ist zweimal im 
Monat Gottesdienst im Gemeindezentrum um 8.45 Uhr! Wir laden 
herzlich dazu ein!
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Weitere Termine für Früh-Gottesdienste in Geislingen: 20. und 
25. Dezember 2020
In der Medarduskirche in Ostdorf ist an jedem Sonntag Gottes-
dienst, immer um 10 Uhr.
Sonntag, 29. November – 1. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst in der Medarduskirche mit Abendmahl mit 
Pfarrer Johannes Hruby. An der Orgel: Andreas Jenter. (Das Opfer 
ist für das Gustav-Adolf-Werk bestimmt.)
10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus Ostdorf
Mittwoch, 2. Dezember
14.30 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus Ostdorf
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindezentrum Geis-
lingen

Büchertisch - Kalender, Losungen, Bücher
Auch in diesem Jahr haben Sie die Möglichkeit Kalender, Losun-
gen und Bücher am Büchertisch zu kaufen. Da keine Veranstal-
tungen stattfinden, melden Sie sich bitte direkt bei Ilse Rössler, 
Tel. (0 74 33) 27 66 60, sie hat eine Auswahl da und nimmt Ihre 
Bestellung entgegen.

Gebetsglocke läutet täglich um 19.30 Uhr
Wenn viele Menschen gleichzeitig beten, hat das eine besonde-
re Kraft und vermittelt das Gefühl von Gemeinschaft. Deshalb 
schließen wir uns der Aktion „Licht der Hoffnung“ an. Sie können 
um diese Zeit eine Kerze entzünden und sichtbar ins offene Fens-
ter stellen. Zum Klang der Vaterunserglocke können Sie dann in 
ökumenischer Gemeinschaft für unser Dorf, unsere Stadt, unser 
Land und die Welt beten.

Kirche offen fürs Gebet
Die Medarduskirche in Ostdorf ist täglich von 9 bis 17 Uhr ge-
öffnet. Es liegt ein Gebet (Fürbitten zu Corona) aus. Kerzen sind 
vorhanden, um für das Gebet angezündet zu werden.

 

 

 
Andacht zur Cäcilienfeier
Da unsere alljährliche Cäcilienfeier aufgrund der aktuellen Situa-
tion leider nicht in gewohntem Rahmen stattfinden kann, wollen 
wir den Gedenktag der Patronin der Kirchenmusik dieses Jahr 
anders begehen.
Wir laden alle Sängerinnen & Sänger mit Partner deshalb herzlich 
am 27.11. um 19:30 Uhr zu einer Andacht mit Pater Augusty und 
Diakon Rainer Dehner in der St. Ulrich Kirche ein. Die Andacht wird 
durch eine Schola umrahmt. Im Rahmen der Andacht wollen wir 
auch unsere langjährigen Sängerinnen und Sänger ehren.
Eine Anmeldung zu dieser Andacht ist nicht notwendig, allerdings 
muss der Mundschutz während der Andacht getragen werden.
Es würde uns freuen, wenn wir - wenn auch in ungewohnter Weise 
- den Gedenktag der heiligen Cäcilia mit möglichst vielen Mitglie-
dern unseres Chores feiern könnten.
Die Vorstandschaft

 
Gottesdienst zum Kolpinggedenktag
Wie bereits angekündigt, kann der Kolping-Gedenktag nicht in 
gewohnter Weise gefeiert werden.
Wir wollen es uns aber nicht nehmen lassen, den Gedenktag 

im Rahmen des Sonntag-Gottesdienstes zu begehen, welcher 
unter dem Motto "Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht" 
steht. Der Gottesdienst findet am 2. Adventssonntag, 6. Dezem-
ber 2020, um 9:15 Uhr statt. Aufgrund der aktuellen Pandemie-
Regelungen ist zu diesem Gottesdienst eine Anmeldung im 
Pfarrbüro notwendig.
Die Vorstandschaft

Aufruf zur Aktion "Die KF wichtelt"
Wie bereits auf den persönlichen Einladungen zum KF-Gedenktag 
vermerkt, wollen wir uns gegenseitig ein Lächeln aufs Gesicht 
zaubern - und zwar indem wir einem anderen Mitglied unserer KF 
mit einem kleinen Wichtelgeschenk eine Freude bereiten.
Wenn du an der Aktion teilnehmen willst, melde dich bis zum 
Gedenktag bei Volker, Uschi oder Ute an.
Du erhälst dann den Namen eines ebenfalls angemeldeten KF-
Mitglieds, dem du dann ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kannst.
Wichtig ist dabei nicht der materielle Wert des Geschenks, es geht 
hier nicht um Konsum, sondern darum sich etwas Passendes für 
euer Gegenüber auszudenken und so Freude innerhalb unserer 
KF zu verbreiten.
Also, gib dir einen Ruck und zaubre deinen Kolping-Geschwistern 
ein Lächeln aufs Gesicht!

 
Mitgliedsbeitrag
Die Mitgliedsbeiträge werden Anfang Dezember eingezogen.
Bei Namensänderungen, Wohnortwechsel oder Änderung der 
Bankverbindung, möchten wir euch bitten, euch mit Dirk Irion 
unter nzg1960@yahoo.de oder 0172-7 43 11 43 in Verbindung 
zu setzen.
Liebe Mitglieder und Freunde der Narrenzunft Geislingen e. V.
Wie ihr bereits mehrfach der Presse entnehmen konntet, findet 
in der kommenden Saison keine Fasnet im herkömmlichen Sinne 
statt. Nach dem heutigen Stand der Hygienevorschriften können 
wir keine öffentlichen Veranstaltungen durchführen. Der Umzug 
am Fasnetssamstag und das Narrentreiben am Schmotziga Don-
nerstag finden nicht statt.
Natürlich beobachten wir weiterhin die Situation und werden je 
nach Lage darauf reagieren.
Wir bitten um euer Verständnis.
Bleibt alle gesund ...
Euer Zunftrat der Narrenzunft Geislingen e. V.

 
Auf Grund der aktuellen Situation bleibt der Schachraum bis auf 
Weiteres geschlossen. Somit findet kein Training, keine Schach 
AG und auch kein Vereinsturnier statt. Sobald es wieder möglich 
ist, gibt es neue Infos.
Bleibt gesund!
Die Vorstandschaft

 
Adventsfeier
Unsere Adventsfeier am 06.12.2020 müssen wir, zu unser aller 
Bedauern, absagen. Grund hierfür ist die derzeit gültige Verord-
nung und die stark ansteigende Infektionen von Personen mit 
COVID-19. Eine Veranstaltung im Innenraum mit einer größeren 
Anzahl von Personen ist nicht zu verantworten. Die Absage erfolgt 
bereits zu diesem Zeitpunkt, da sich eine Besserung der derzei-
tigen Lage nicht abzeichnet.
Wir wünschen in diesen Zeiten alles Gute und viel Gesundheit.
VM Wolfgang Müller



Amtsblatt der Stadt Geislingen  Freitag, 27. November 2020, Nummer 4816

 

 
Einzug der Mitgliedsbeiträge
Anfang Dezember ziehen wir den Mitgliedsbeitrag ein. Bitte gebt 
unserem Kassierer Bernd Neuhoff unter Tel. 0172-9835586 oder 
Mail narrenzunft-erlaheim@gmx.de Bescheid, sollte sich an eurer 
Anschrift oder den Kontodaten etwas geändert haben.
Die Schriftführerin

 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Zollernalb e.V. informiert
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Geislingen.
Am Samstag, 09.01.2021 von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr im DRK-
Haus, Schloßplatz 8.
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Balingen.
Am Freitag, 04.12.2020 von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr im DRK-
Forum Balingen, Henry-Dunant-Str. 1-5.
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Balingen.
Am Freitag, 11.12.2020 von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr im DRK-
Forum Balingen, Henry-Dunant-Str. 1-5.
Erste Hilfe am Kind in Balingen. 
Am Samstag, 12.12.2020 von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr im
DRK-Forum Balingen, Henry-Dunant-Str. 1-5.
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Ebingen.
Am Samstag, 16.01.2021 von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr im DRK-
Forum Albstadt, Sonnenstr. 54.
Kursanmeldungen unter Tel. 07433/909999 oder www.drk-zol-
lernalb.de.

DRK-Gymnastik fällt bis auf Weiteres aus.
Gerne können Sie mit Ihrem Anliegen mit uns telefonisch oder 
per E-Mail Kontakt aufnehmen. Tel.: 07433-9099-843 oder elvira.
bruenle@drk-zollernalb.de.

DRK-Kleiderladen für ALLE geöffnet,
Mo. von 14-17 Uhr Verkauf und Warenannahme, Di. von 14-17 Uhr 
Warenannahme, Mi. von 10-13 Uhr Verkauf und Warenannahme, 
Do. 15-18 Uhr Verkauf und Warenannahme, Fr. von 10-13 Uhr 
Warenannahme. 

Katholische Erwachsenenbildung 
Zollernalbkreis e.V.
Bildungsangebote und Sach-/Fachvorträge dürfen weiterhin 
stattfinden:
In meine Woche: geschützt und geleitet
Online-Impulsreihe, 3teilig, ab Montag, 30. November 2020, 19.00 
Uhr. Leitung: Frau Friedgard Blob, Dipl. Psychologin, Dipl. Päda-
gogin, Leiterin des Tübinger Focusing Zentrums

„Tief im Grunde meiner Seele, liegt ein wunderbarer Schatz.... 
Das ist mein Singen!“
Lieder zum Lauschen am Montag, 07. Dezember.2020, 19.00 – 
20.30 Uhr in Balingen. Leitung: Julie Völter, ehem. Kinderchorleite-
rin, Chorsängerin, Solistin, Leiterin Weltlieder Balingen und Steffi 
Köpfler-Bertels am Piano.

Patchwork trifft Sticken – weihnachtlich inspiriert
Workshop am Samstag, 12. Dezember 2020, 13.30 – 16.30 Uhr 
in Binsdorf, ehem. Gasthof „Ochsen“. Leitung: Frau Heike Götz, 
Stickstüble „De lütje Stuv“

Wilde Geschenke – Wir aromatisieren Essig und Öl
Workshop am Montag, 14. Dezember, 19.00 – 21.15 Uhr in Ba-
lingen, Kath. Gemeindehaus. Leitung: Gyda Rupprecht, Kräuter-
pädagogin

Für alle Veranstaltungen gilt: Hygienekonzept, AHA+L-Regeln.
Anmeldung unter: Tel.: 07433/90110-30, E-Mail: info@keb-zak.de
Bitte beachten Sie unsere ONLINE-Angebote: www.keb-zak.de
Gerne unterstützen wir Sie in dieser Zeit: Kommen Sie auf uns 
zu, wenn Sie bisher noch keine Erfahrung bei der Teilnahme an 
Online-Kursen haben. Teilnahme ist mit allen internetfähigen Ge-
räten (PC, Laptop, Smartphone) oder über Telefon möglich.

Vereinbaren Sie telefonisch
unter 0176/41250548
einen Termin und besuchen
Sie uns in unseren 
Ausstellungsräumen in
Binsdorf, Müllergasse 1.
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Warum das Mitteilungsblatt in Papierform?
Der Bundesverband Druck und Medien e.V. startet die Initiative  

Greenprinting statt Greenwashing! Printmedien schonen Ressourcen.

Hier ein Beispiel:
Gedruckte Zeitungen: Tageszeitung im Tabloid-
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Wir verkaufen:
Diverse Nähmaschinen sowie Stoffe und 

Nähzutaten in reichhaltiger Auswahl.

Mo.- Do. 8.30 Uhr - 15.00 Uhr 
Fr. 8.30 Uhr - 12.00 Uhr

Sa.: nach telefonischer Absprache

FUX Konfektion GmbH 
Lindenstr. 22 • 72351 Geislingen • Tel.: 07433 / 37094

Lagerverkauf
Sonder-Aktion
Holz- und Rindenbriketts 

Wärme für Ihr Zuhause

Daimlerstr. 1, 72351 Geislingen  
     07433-98890, energieaktiv.de

Restposten 50% reduziertbis

Helfen Sie Menschen in Not  
mit einer eigenen Stiftung oder Zustiftung.

Malteser Stiftung
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mit einer eigenen Stiftung oder Zustiftung.
Helfen Sie Menschen in Not 

-stiftung.de.malteserwww
.ormaltesermalteser.or@stiftung.malteser

-2289)1220(:renröGleahciM

ir beraten Sie gerne!W

 

 
      

mit einer eigenen Stiftung oder Zustiftung.
Helfen Sie Menschen in Not 

g.or
321-

 

 
      

Telefon 07121 9793 - 0      Email anzeigen@der-fink-verlag.de

Wussten Sie...
... das wir die MwSt.-Senkung 1:1 an  
unsere Abonnenten weitergeben?



Der Handels- und Gewerbeverein sucht für seine
Geschäftsstelle 

eine Bürokraft (m/w/d)

Da die bisherige Bürokraft altersbedingt aufhört suchen wir
eine Neubesetzung auf Minijobbasis (stundenweise).
Anforderung: sicherer Umgang mit PC, Mailprogramm,
Excel und Word
Arbeitsumfeld: Home Office, Rundmails, Aufstellungen
erfassen und bearbeiten sowie Schriftverkehr und Protokolle
bearbeiten nach Rücksprache mit dem Vorstand. Zudem Teil-
nahme an den Ausschusssitzungen und Hauptversammlun-
gen.

Eine Einarbeitung wird durchgeführt. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Peter Schlecht, Brü-
ckenstr. 10, 72351 Geislingen oder info@hgv-geislingen.de

Der Handels- und Gewerbeverein Geislingen wünscht 
frohe, besinnliche Feiertage und ein gesundes, 
erfolgreiches Jahr 2020. 

 
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und sind 
auch 2020 gerne für Sie da. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkaufe gebr. PKW - Anhänger

offener Kasten, Marke Saris, TÜV neu, 
Zuladung 1 Tonne VB 500,-€

Tel: 01735940112, abends ab 18 Uhr

www.Spenden-DRK.de/Flüchtlinge

SCHENKEN SIE 
Menschen auf der Flucht Zuversicht!

                

.Spenden-DRK.de/Flüchtlingewww
Stichwort: Flüchtlingshilfe
BIC: BFSWDE33XXX
IBAN: DE63370205000005023307
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